
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeber und verantw .Redakteur : 203

Karl Honay
Wien ,am Dienstag ,den 27 . Mai1930 ZweiteAusgabe

MissbrauchdesNamensder"WienerFestwochen".
KeineFeldmesseimRahmenderFestwochen.

IndenletztenTagenwurdedieNachrichtverbreitet ,dassam15 .Juni
als Abschluss der " Festwochen ' eineFeldmesse abgehalten werden soll,an derneben
Vertretern der verschiedenen Organisationen auch Heimwehrmännerteilnehmensol¬
len . ZudiesenGerüchtenerfahrenwirvomWienerFestausschuss ,dasseineFeldmes¬
se imProgrammder Festwochennicht vorgesehenunddass demFestausschussvon
einer solchenFeldmesseauchgar nichts bekanntist . DieWienerFestwochensind
eine Veranstaltung völlig unpolitischer und interkonfessioneller Art ;eineder¬
artige Kundgebungpolitischen und konfessionellen Charakters wie die angebliche
FeldmessewürdedemSinneder Festwochennicht entsprechen .DieNachrichtvon
einerderartigenFeldmesseals AbschlussderFestwochenist dahereinMissbrauch
desNamensder in der BevölkerungundimganzenAuslandebekannten"WienerFest¬

wochen . "

DieUnregelmässigkeitenbeieinerBaurechnung.
Einstellung desStrafverfahrens .

In der Sitzung des Gemeindesratsausschusses für Wohnungswesenbe¬

richteteheuteamtsführenderStadtratWeberüberdieschwerenAnstände,diesich ,
wie bereits in der Oeffentlichkeit mitgeteilt,bei der UeberprüfungderAbrech¬
nungdesGemeindewohnbauesXXI . ,Steigenteschgasse ,ausgeführtvonder"Bauge¬
sellschaft . G.Carl Korn " ,ergebenhatten .Ein Organder FirmahatteAbänderun¬
genan denAbrechnungenvorgenommen,wodurchsich zu Ungunstender Gemeindeeine
Mehrauszahlung von 174 . 480Schilling ergab .Unmittelbar nachdem von denamtlichen

OrganendieseManipulationenaufgedecktwaren ,wurdevomMagøstratderSachver¬
halt der Staatsanwaltschaft zur Einleitung des Strafverfahrensangezeigt .

Umdie Erhebungen der Staatsanwaltschaft so umfassend wiemöglich

zu gestalten ,beschränktesich der Magistrat nicht darauf ,die Anzeigeetwagegen
denschonvorheraus denDienstender Carl Korn . G.geschiedenenundvonihr
alleinalsschuldtragendbezeichnetenAngestelltenzuerstatten ;dieAnzeige
richtete sich vielmehr überhaupt gegen alle,wenn auch unbekannten Täter .Da¬

durchwurdebewirkt ,dass der Kreis aller für diese Fälschungenirgendwiever¬
antwortlich zu machenden Personen so weit als möglich gezogen wurde .MitZu¬
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Rathauskorrespondenz vom 27 . Mai1930
- - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - .- ,- . - . .
schrift vom17 . Mai1930 hat nunmehrdie Staatsanwaltschaft die Magistrats¬
Direktich verständigt ,dass kein Anlass zur Erhebung einer gerichtlichen An¬

klagevorliege . Damiterscheintdie strafrechtlicheSeitedieserAngelegen¬
heit erledigt .In zivilrechtlicher Hinsicht hat sich die Carl Korn . G .so¬
gleich nach dem Bekanntwerden des geschilderten Tatbestandes verpflichtet ,

der GemeindejedenSchadenzu ersetzen . DieFirmahat dabeisofort denStand¬
punkteingenommen,dass der ehemaligeAngestellte ,der den Postenaufgegeben
hatte,um sich selbständig zu machen ,zwar in pflichtvergessener Weise und ohne

irgend welches Vorwissen der Leitung die Fakturen willkürlich angefertigt

habe ,dabeiaber vondentatsächlichenundin denBüchernordnungsgemässver¬
zeichnetenSelbstauslagender Unternehmungfür denBauSteigenteschgasseaus¬
gegangen sei und zu diesen Selbstauslagen nur den normalmässigenbescheide¬
nen Verdienstzuschlag gemacht habe .Er habe sich auf diese Weise die umständ¬

lichen Auseinandersetzungenmit demStadtbauamtwegeneiner Reihevonstrit¬
tigen Posten ersparen wollen .Die Firma nimmt den Standpunkt ein ,dass sie
durch dieses Vorgehenihres eigenen Organesgeschädigt und umdieordnungs¬
mässige Legung der Rechnung gebracht worden sei . DieCarl Korn . G .stollte

infolgedessen das Verlangen ,es mögeihr nunmehr ,da die Staatsanwaltschaft
festgestellt habe ,dass ein strafbarer Tatbestand nicht vorliege ,und sie kei¬
nen Grundgefundenhabe ,gegenirgend ein Mitglied der Leitungder CarlKorn

. G .einzuschreiten ,gestattet werden ,die Rechnung so zu legen ,als ob der Zwi¬

schenfall sich überhaupt nicht ereignet hätte . Demgegenüber nahm aber der Ge¬

meinderatsausschuss einhellig den Standpunkt ein ,dass es nicht zweckdienlich
sei ,sich in irgend welche weitere Verhandlungenüber die Baurechnungfür den
WohnhausbauSteigenteschgasse einzulassen .Menndie Carl Korn . G .die Ueber¬

zeugunghat,dass sie auf Grundder Bedingnissenochirgend welcheForderungen
gegen die Gemeinde habe,so bleibt es ihr überlassen ,diese Ansprüche imWege
des ordentlichen Gerichtes geltend zumachen .
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